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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES 

DES KANTONS SOLOTHURN 

VOM 

16. August 1977 Nr. 4830 

"9 
/12.2. 

Die Einwohnergemeinde der Stadt Olten unterb;reitet dem Re

gierungsrat den· 'Speziellen Bebauungsplan. "Terrassem'leg

Bergstrasse11 zur Genehmigung. Gegen cien Plan,· der .i.n der 

Zeit vom 21. November bis 22. Dezember 1975 ·ö.ff.entlich auf-

· lag, gingen 4 Einsprachen ·ein. Der Stadtrat. hie.s.s'. zwei 

teilvreise. gut und wies zwei Einsprecher ·ab. Den Entscheid 

des Stadtrates zogen beide Einsprecherweiter an den Ge-

. meinderat, der die. Beschwerden ablehnte. Gegen diesen Be

schluss .führen die Herren Ernst vlyss und Peter Fink, 01 ten, 

in .. einer gemeinsamen Eingabe vom 26. Januar 1977. so.wie Herr 

Dr. Oskar Klein, Olten, vertreten durch Herrn Dr. Christian 

~leih, Rechtsanwalt, Zürich, ·mit Schreiben vom )1. Januar 
··:>! 

i977 Besch~erde bedm Regierungsrat. 

Der Regierungsrat stellt fest lind: zieht in .. Erv1i:igung: · 

1. Nit RHB Nr. 5511 vom 4. Oktober 1974 hat der Regierungs

rat den speziellen Bebauungsplan über d<;J.s GebiE?t 

"Terrassenweg-Bergstrassen n-icht gen.eht1igt,. weil die Ab

. stände zwischen den einzelnen Gebäuden und damit die Be

sonnungsverhältnisse ungenügend waren. Der nun zur Ge-
. . . . . ' 

nellinigung eingereichte Plan legt eine Ueberbauung.mit 

· .13 Einfamilienhäusern und 5 terrassenförmigen Mehrfamilien

häusern mit 36 \'J'ohnungen fest. 

2 •. Herr Dr. ,Klein stellt das Rechtsbegehren, es sei dem 

Plan di~ Genehmigung zu vel"\'leigern, eventuell seien Stand

ort. und Hö,he des Rauchkamins der Heizung, Höhe und Volumen 

der Lüftung~ schächte, genaue techJ;lische .und ästhetische 
. . 

Plam,mg des. oberen \IJ'endeplatzes festzulegen und es sei 
.' . ". . '· . . 

der bestehende triendeplatz unverändert zu. be1assen. Er be-
. . - . . . 

gründet sei,p.~n Antr.ag im \vesentli.chen mit städtebaulichen, 
... 

ästhetische!,l und verkehrstechnischen Argumenten. Die Ver-
····· 
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kehrskonzeption sei unklar und unzvveckmässig und könne den 
rechtlichen Anforderungen für eine Genehmigung des Planes 
nicht genügen. Eine richtige Verkehrsplanung erfordere den 
Einbezug der Verkehrsführung run Terrassenweg. Ueber den 
neuen Wendeplatz fehlten di@ erforderlichen Angaben über die 
techniscb.e Realisierbarkei t. Dieser w·endeplatz müsste ge-
····• ····~····-·· •.. 4 ..• ··4·.:··~:- · .. ,.-_.:.., .• ______ _ 

nau geplant· sein, um .. den. Eingriff in das Landschaftsbild 
beurteilen zu können. Es sei befremdlich, dass dieses 
städtebaulich und ästhe~isch den Rahnen des Erträglichen 
sprengende Projekt mit der Zubilligung einer gegenüber dem ( 
bisherig.en Zustand verdoppelten Ausnützungsziffer honoriert 
werden solleo. Er beantragt, über die städtebaulichen und 
ästhetischen Gesichtspunkte ein Gutachten erstellen zu 

lassen• 

Die Beschwerdeführer Ernst vlyss und Peter Fink beantragen, 

der Plan sei nicht zu genehmigen. Sie begründen ihren An
trag im wesentlichen mit erschliessungstechnischen Ein
·wänQ,en •. Per __ ·-spezielle Bebauungsplan bringe dem Bauherrn 

~ .. .. ... ... " ... ~ .... ·- ............ __ . ··- .. ... .. .. . 
wohl die Vorteile einer erhöhten Ausnützungsziffer und einer 
dichteren Ueberbauung,. doch seien zuwenig Auflagen .bezüglich 
der Verkehrserschliessung gemacht worden. Diese sollte eine 
zentrale Parkierung für ·die Bewohner und ein genügendes ~ 

Parkplatzangebot für Besucher und Zubringer .. im Bereich der. 
Bergstrasse ·und des Terrassenweges wnfassen. 

Die Baudirektion der Stadt Olten beantragt, die Beschwerd@n 
abzuweisen und den E!peziellen Bebauungsplan zu genehmigen. 
Im wesentlichen wird vorgebracht, einem Plan könne die Ge
nehmigung mir versa.gt ~tverden, falls gewichtige Grtinde des 
öffentlichen Interesses gegen ihn sprächen~ Dabei sollte die 
Genehmigungsbehörde nicht ohne Not vom Entscheid der mit 
den örtlichen Vevhäl tnfssen besser vertrautm1 lokalen Be
hörden abweichen.,·· Gernäss' .RRB. Nr.. 5511 vom 4. Oktober 1974 
·sei ··der erste Plan rifcht :genehmfgt worden, \'feil das Stadt
tmd. Landschafts.biid 'ztiv.Jeni'g berücksichtigt vvorden, die Ge
bäudeabstände 'lirid :d_aliiit ::die' Bescinnungsverhal tnisse sov·fie die 
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·• Gretizabstände ungenügend gewesen seien. Im übrigen habe. •:a.er 

Re'g.ierungsrat die Zielsetzung des Planes, die Förderung 

· ·bodensparender und neuzeitlicher Wohnformen begrüsst. Der 

vorliegende Plan trage den damaligen Einwänden Rechnung. · 

3. Am 22. Juni 1977 führten Beamte des Bau-Departementes zusammen 

mit den Beschwerdeführern und Vertretern der Stadt Olten 

einen Augenschein durch. In der anschliessenden Parteiver

handlung wurde im wesentlichen auf die schriftlichen Ein

gaben verwiesen. Die Beschwerdeführer Ernst Wyss und Peter 

Fink verdeutlichten inr·e Einwände ge.gen die vorgesehene. 

Verkehrserschliessung. Sie befürchten, dass der durch die 

Ueberbauung verursachte Verkehr die Bergstrasse zu stark be

lastet. Die Parkplätz·e entlang der Bergstrasse müssten dann 

aufgehoben werden. 

4. Die Beschwerden '\rurden rechtzeitig eingereicht. Als benach--

barte Grundeigentümer sind die Beschwerdeführer legitimiert. 

Auf die Besch"Vmrden ist einzutreten. Da Kollektivbeschv·.rerden 

unzulässig sind, v1Jird .die Beschwerde von Ernst vTyss und 

Peter -Fink je als Einz-elbeschwerde behandelt. 

5 •. Herr Dr. K;Leir~ stellt:- den Antrag, den speziellen Bebauungs

plan durch, un~S:;b~ängige. Sachverständige prüfen zu lassen. Nach 
§ 27 Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG) können die Parteien 

. . 
über die von den Behörden selbst angeordneten Beweisvorkehren 

hinaus vrei tere Be'tt'veisanträge stellen. Das federführende 

Bau-Departement hat den vorliegenden Plan durch das Arn.t für 

Raumplanung, die Natur- U1'1.d Heimatschutzkommission und den 

kantonalen Planungsa'll:~schuss überprüfen lassen und einen 

Augenschein durchgeführt. _Da es sich nicht um eine aussere;e

vTölmliche Ueberbauung .. hap.del t, .deren Beurteillmg besondere 

Schwierigkeiten bietet, w~r,:~ e._s. unangemessen, zusätzlich 

noch eine besondere E:x;pertise eines aussens.tehenden Fach

mannes einzuholen. Der Antrag. -vq~ .· Herr.J:l Dr. Klein wird des-
. -·. 

halb abgelehnt. 

-~' ;, ·- : ' . ·. ., .. ( . 
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6. In der Ortsplammg sind die Gemeinden grtmdsätzlich. autonom. 
Die.UeberprLifungsbefu,gnis de.s Regierungsrates ist hier 

·, e.ingeschränkto. Der Regierungsrat kontrolliert die. Planungen 
. der Gemeinden le.digl:i,c_h auf formelle Rechtmässigk@i t, auf 
Willkür und 11 qualifizierte Unangemessenhei t 11 ( vgl .• Grund-
sätzliche Entscheide des Regierungsrates 1973, Nr. 27; · 
BGE i.S. Bebauungsplan Lostorf). Als "qualifiziert unange
messen11 gilt ein spezieller Bebauungsplan, der schwer
wiegende öffentliche Interessen verletzt. 

7. Die. Besch1.verdeführer bringen vor, der vorliegende spezielle 
Bebauungsplan widerspreche § 52 NBR, der bestimmt, dass sich 
Bauten in Proportionen, Bauart und farbiger Gestaltung in 
die Umgebung· einzufügen haben •.. Die Detailgestaltung der 
Ueberbauung ist im Baugesuchsverfahr,ei:l zu prüfen. Im Plan
verfahren kann nur die konzeptmässige Gestaltung beurteilt 
werden. 

·Gegen die vorliegende Ueberbauung können aus den Gesichts
punkte der Planung keine beachtlichen yorbehalte ange
bracht werden. I'Tohl ist das Gelände - im Vergleich mit den 
bestehenden Einfamilienhausbauten am Terrassem·1eg - relativ 
dicht überbaut. Die Ausnützungsziffer-von· 0,52 ist jedoch 
in städtischen Verhältnissem für konzentrierte Einfamilien
hausüberbauungen.- ( Teppichsiedlungen, · Terrassenhäuser, 
Reihenhäuser etc.) nicht aussergewöhnlich. Auch. das nördlich 
angrenzende Quartier an der Bergstrasse, der Dreitannen
strasse und der Paul Brand-Strasse weist eine hohe bauliche 
Dichte auf. Auch die Tatsache, dass der rechtsgUltige Zonen
plan keine Begrenzung der Ausnützung vorsieht, recht
fertigen es nicht, das Projekt wegen zu grosser Baudichte 
abzulehnen. Die Gliederung·des Areals in eine Zone mit 
grösseren Baukuben (Terrassenhäuser) im nördlichen unteren 
Teil und eine Zone mit:Gruppen·von 2·bis 3 Reihenhäusern 
entlang des Terrassem1eges .i$t so, dass keine übermässigen 
Kontraste zu den angrenzenden Quartieren entstehen. Es 
wurde auch besonders darauf geachtet, dass die bestehenden 

( 
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·, Liegertschafteri am Terrassenweg nicht ihrer Aussicht beraubt 

'w·erden. Im Gegensatz -zum früheren, vom Regierungsrat zurück
ge\vfe.s'eri.en Proj-ekt:~:ierlau.bt die Aufteilung in Einzelbauten 

e:i.ne J.Jiteris-ive'·nurchgrünung. Es ist nicht zu befürchten, 

dass die Ueberbauung städtebaulich störend in Erscheinung 

tritt und beispielsweise von der Stadt her als Sperr-Riegel 

auffällt. 

Die hier verwendeten Gebäudeformen sind allgemein gebräuchlich 

und an vielen Orten anzutreffen. Die äussere Erscheinung der 

Bauten hängt natürlich stark von der Fassadengestaltung 

und den venrendeten Naterialien ab. Diese Elemente sind 

nicht Gegenstand des vorliegenden Planes. Sie müssen im 

... Rahmen des BaubeV'rilligungsverfahrens geprüft werden, '\'iobei 

auch dort eine Einsprache- und Beschwerdemöglichkeit be

steht. 

Zusammenfassend kann festgestellt '\'lerden, dass das vorliegende 

Projekt in städtebaulicher und ästhetischer Hinsicht durch

aus im-Rahmen bereits bestehender und in jüngster Zeit be-

willigte:r Bauten liegt, insbesondere· keine gesetzlichen 

Vorschriften verletzt unddemzufolge nicht als qualifiziert 

unangemessen abgelehnt werden kann. 

8. Die Beschwerdeführ.er rügen das Erschliessungs- und Verkehrs

konzept, insbesondere die Tatsache, dass das Gelände vor

wiegend von der Bergstr.asse her erschlos~:en "'.:i..r.d :1.Uld der 

._. }'errassenweg ohne Not in aufwendiger vlei?:e.,-;y;~:p+,ängert wird • 

. ·. . . :~·_;·, .... -.> :'l":)··~·,_~)(): 
Indessen ist zu bedenlcen, dass relativ steile Gry.J:\d_stücke 

in:lt Vorteil von der Talsei te-her erschloss~ri'\;~·i_d~n, vor 
• . •.• ;. . ·.' : • • ..• ,. .•• ,.. ···;·.··. t ; , •• -. r 

allem wenn die Autos, wie be~iri f:r~·g1icheri 13auv6i:.~ii'b.en, in 
einer Tiefgarage untergebra~l'l-r;··~J';er.den ·soll~ri'. El'riJ· teil-

- -
w·eise Erschliessung ·vo_m. Terr~.s~eriweg her :htitt(/ zur Folge, 

dass entlang. der.Strasse· ei~e ·g~6~~e'Za111 von Garagen ent
stehen würden, die' "di~· .Ahssiciit' vom .. Te:rrcis~~i·l\;r~g und von 

einzelnen Nachbarliegenschaften aus behindern, tind für--diese 

zweifellos auch grössere Imrnissionen verursachen V'~irde. 
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-.>Demgegenüber ist die:: geitlähl te Lösung für die Nachbarschaft 
.. vorteilhaft, indem: die. übervviegende Nehrzahl der Autos nur 
während der Zu- ·Un.d ,vfegf8hrt störend in Erscheinung treten 
könhen. Dass durch· dieses. Konzept für die Be\vohner relativ 
lange Gehdistanzen entstehen, darf nicht als schwer
\viegender Hangel, sondern als integrierender Bestandteil 
einer bewohner- und kinderfreundliehen verkehrsfreien 
Gesamtüberbauung angesehen werden. 

Die Bergstrasse ist heute als reine Quartierstrasse ohne 
Durchgangsverkehr sehr wenig belastet. Mit ihrer Breite 
von 5 m Fahrbahn und 1,50 m Trottoi~, kann sie zweifellos 
ein Vielfaches ru~ Verkehr aufnerunen. Es entspricht dem 
Grundsatz einer \'lirtschaftlichen Planung, wenn die Berg
strasse für die Erschliessung weiterer, im vorliegenden 
Fall-- sogar direkt anstassender Liegenschaften herangezogen 
vvird. Der zusätzliche Verkehr liegt immer noch \'Iei t unter
halb der für '·solche Strassen zurnutbaren Verkehrsmenge. 

Unter diesem Aspekt ist es allerdings nicht auf den ersten 
Blick verständlich, warum der Terrassenweg verbreitert 
und um ca. 80 m verlängert werden muss. 1'lie die Beschwerde
führer mit Recht feststellen, wirft der neue Kehrplatz 
bautechnisch und auch ästhetisch einige Probleme auf. Es 
ist deshalb· Von grosser 1:Jichtigkei t, dass der Kehrplatz 
nicht mit einer Stützmauer versehen wird, sondern durch eine 
natürlich \virkende topographische Gestaltung - ähnlich \•lie 

beim bestehenden Kehrplatz - ins Gelände eingepasst wird .. 
Da jedoch die Verlängerung des Terrassenweges für die Er
schliessung der obenliegenden, heute noch unüberbauten 
Parzellen erforderlich ist,-kann-auf die planliehe Sicher-

. . . 

stellung nicht verzichtet werd~n. Die vorgeschlagene Er
vrei terung des Terrassenweg~s ist unter Vorbehalt der oben 
ervrähnten Bemerkungen Z\'lec,l·m1ässig •. Eine andere Lösung ist 
kaum. möglich, so dass. eine Rückitleisung nicht: in Frage 
komL1t. 

( 

I ' 
I 
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9. In--seinem Eventualbegehren fordert der Besch1rrerdeführer 
Dr. Klein, d~ss _Standort und Höhe des Rauchkrunins der 

_Heizung, sowie Höhe und Volumen der Lüftungsschächte genau 
festzulegen seien. Diese Forderung muss in das Baugesuchs
verfahren verwiesen werden. Es ist nicht Aufßabe des 
speziellen Bebauungsplanes, über sämtliche Details Auf
schluss zu geben. Nit Hilfe der Baulinien und der speziellen 
Bauvorschriften stellt der spezielle Bebauungsplan ein 
Ueberbauungskonzept planlieh sicher. Seine Aufgabe und Aus-

--_, _ s~gekraft gehen hier nicht über die eines generellen Bau
projektes hinaus. Im übrigen vdrd dem Begehren des Be
schwerdeführers insofern Rechnung getragen, als nach den 
speziellen Bauvorschriften der Standort der Heizung so 
zu wählen ist, dass die Immissionen für die Umgebung auf 
ein Minimun1 beschränkt bleiben. Es wird Sache der Baube-

. __ hörden s_ein, dafür zu sorgen, das.s diese Vorschriften, die 
. nach_ § 42 NBB; auch für= Lüftungsschächte gilt, im Bauge
suchsverfahren eingehalten wird.- Die Nachbarn werden ihre 

. . .. . . .. . . . . . ~- . . . . . .. .. ' ·,· . 

Rechte.- in~ E,insprache- t.md Beschwerdeverfahren wahrnehmen 
können. Auch die genaue Planung des oberen Hendeplatzes 

· \·J'ird Sache des· Baugesuchsverfahrens -sein. 

( Entsprechend--dem Ausgang des Verfahrens haben die Beschvrerde
führer je Fr. 100.-- Entscheidgebühr, inklusive Verfahrens
kosten, zu bezahlen. 

Im Sinne der Erwägungen \'lird 

beschlossen: 

1. Der spezielle Bebauungsplan 11 Terrassenvmg-Bergstrasse 11 der 
Einvmhnergemeinde der Stadt 01 ten '\idrd zusammen mit--den 
dazugehörenden speziellen Bauvorschriften genehmigt. 

2. Der neue Kehrplatz des Terrassenweges ist in landschafts
schonender \'feise, insbesondere ohne sichtbare Stützmauer 
zu erstellen. 
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3 ~= Die .s:eschwerden von·· 

- Her:t>n P@ter Fink, Bergstrasse 7, 4600 Olten 
- Hrn. Dr .. 0. Klein 1 T.errassenweg 29, 4600 Olten, vertreten 

durch Hrn. Dr. Chri"stian Klein, Rechtsanwalt, 8032 Zürich 
- Hrn. Ernst i'lyss, Bergstrasse 11, 4600 Olten 

werden abgewiesen. 

4. Die Beschv1erdeführer haben je Fr. 100.--.. an die Verfahrens
l~osten inkl. Entscheidgebühr zu bezahlen. Die Kostenvor-
schüsse der Beschwerdeführer Fink und vlyss werden mit den ( 
Verfahrenskosten verrec@.et. Dem Beschwerdeführer Dr. Klein 
wird vom geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 150.-- der 
Betrag von Fr. 50.-- zurückerstattet, der Rest mit den Ver
fahrenslcosten verrechnet. 

5. Die Gemeinde Olten wird verhalten, dem Amt für Raumplanung 
bis zum 1. Oktober 1977 noch 3 Pläne, wovon 1 Exemplar auf 
Leinwand aufgezogen, zuzustellen. Die Pläne sind mit dem 
Genehmigungsvermerk .. der Gemeinde zu versehen. 

6. Bestehende Pläne verlieren ihre Rechtskraft, soweit sie mit 
dem vorliegenden in VIiderspruch stehen. 

Genehmigungsgebühr: Fr. 200.-
Publikationskosten: Fr... 18 ... -

Fr. 218.--
--------------------

.. ' )'.: .·. 

( Staa·tskanzle i lJr. 804 ) RE 
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Besch\'lerdeführer: 
- Herren Peter Fink lli"'ld Ernst vlyss 

Kostenvorschuss je 
./. Entscheidgebühr inkl. 

Verfahrenskosten 

- Herr Dr. Ch. Klein 

Kostenvorschuss 
./. Entscheidgebühr inkl. 

Verfahrenskosten 
Rückerstattung 

Fr. 100.--

Fr. 100 ... --

-.--

Fr. 150.--

Fr ... 100 ... -
Fr. 50.--
========= 

Der Staatsschreiber~ 

Bau-Departement ( 2) vly 
Amt für Raumplanung ( 3) , r;ü t _t\Jcten und 1 gen. Plan 
Hochbauamt (2) 
Tiefbauamt (2) 
Amt für w·assenvirtschaft (2) 
Rechtsdienst des Bau-Departementes (3) 
Kreisbauamt II, 4600 Olten, mit 1 ene Plan 
.Arntschreiberei 4600 01 ten~ mit 1 ,en. Plan 
Kant. Finanzvervmltung (2J 
Baudirektion der Stadt Olten, 4600 Olten, (2) mit Akten und 1 gen. 

Plan (folgt später) 
Sekretariat der Katasterschatzung (2) 
Hrn·~ Peter Fink, Bergstrasse 7, 4600 01 ten /EINSCHREIBEIJ 
Hrn. Dr. Cho Klein, Rechtsanwalt, Freiestrasse 111, 8032 Zürich/ 

·- EINSCHREIBEN 
Hrn. Ernst 1:lyss, Bergstrasse 11, 4600 Olten, /EINSCHREIBEN 

Amtsblatt Publikation: 
Der spezielle Bebauungsplan 11 Terrassenvmg-Bergstrasse 11 der 
Einwohnergemeinde der Stadt 01 ten v-rird r;ü t den dazugehörenden 
speziellen Bauvorschriften generunigt. 
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